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Kulturdirektion 

 

Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache 0395/26 

Titel der Drucksache 

Stellungnahme zum Antrag der Fraktion CDU, Fraktion Die Linke, Fraktion Mehrwertstadt 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur DS 0324/26 - Jährliche kulturelle Projektförderung im Jahr 

2026 

 

Öffentlichkeitsstatus der Stellungnahme 

  öffentlich    

 

Zutreffendes bitte auswählen und im Feld Stellungnahme darauf Bezug nehmen: 

Ist die rechtliche Zulässigkeit des Antrages gegeben? Ja. 

Stehen personelle und sächliche Ressourcen zur Verfügung? Ja. 

Liegen die finanziellen Voraussetzungen vor? Nein. 
 

Stellungnahme 

Die Beschlussvorlage wird wie folgt ergänzt (Änderungen fett hervorgehoben): 

01 

Für die kulturellen Projekte im Bereich der jährlichen Kulturförderung für 2026, werden die 

Fördermittel entsprechend Anlage 1 gemäß der Richtlinie der Landeshauptstadt Erfurt zur 

kommunalen Kulturförderung und vorbehaltlich der haushälterischen Voraussetzungen 

beschlossen.  

02 

Die Stadt Erfurt bekennt sich zum Phoenix Theaterfestival und den Plattenstufen Festspielen 

(2024) bzw. der "Platten InBetween” (2025) als Teil der Erfurter Stadtteilarbeit, als kulturelle Arbeit 

und Formate der kulturellen Teilhabe. 

03 

In diesem Zusammenhang wird die Stadtverwaltung beauftragt die Ausrichtung der Formate in 

den Jahren 2026 und 2027 zu unterstützen. Eine auskömmliche finanzielle Absicherung zur 

Umsetzung der Formate auf Grundlage des vom Stadtrat beschlossenen Haushaltes 2026/2027 

liegt vor. Hier insbesondere aufgrund der geänderten HH-Stellen 30040.71800 Zuschuss übrige 

Bereiche Kulturvereine inkl. PHOENIX. Die Unterstützung soll dabei ausdrücklich keine Reglungen 

zu personeller Unterstützung von Seiten der Kulturdirektion oder der Stadtverwaltung enthalten. 

04 (neu) 

Die Stadt Erfurt unterstützt in den Jahren 2026 und 2027 die Plattenstufen Festspielen bzw. 

"Platten InBetween” mit 17.000 Euro in 2026 und 25.000 Euro in 2027. 

 

Stellungnahme A41 

Dem Punkt 01 stimmen wir uneingeschränkt zu. 

Dem Punkt 02 kann uneingeschränkt zugestimmt werden.  

Die Kulturdirektion erkennt in der Tätigkeit des Phoenix e.V. wirkungsstarke Angebote der 

kulturellen Teilhabe für die Erfurter Stadtgesellschaft. Durch seine Netzwerkarbeit trägt der 

Verein weiterhin zur Bereicherung der örtlichen Kulturlandschaft bei. Bemerkenswert sind zudem 
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die bei weiteren Geldgebern eingeworben Finanzmittel und die bundesweite Anerkennung der 

Arbeit des Vereines. 

Dem Punkt 03 kann nicht zugestimmt werden. 

Für die Haushaltsstelle 30040.71800 sind die Mittel für die Allgemeine Projektförderung 

veranschlagt. Nach der aktuell einsehbaren Planstufe stehen hierfür insgesamt 534.320 € für die 

kulturelle Projektförderung zur Verfügung. 

Ein Teil dieses Budgets ist zweckgebunden für „besondere Vorhaben und Akteure“. Aus den 

Erläuterungen zur Haushaltsstelle ergeben sich unter anderem folgende Bindungen: 

• Die institutionelle Förderung der ständigen Kulturvertretung (SKV) e. V. (DS 2251/25) 

sowie des nochson e. V. (DS 2251/25); die jeweiligen Fördersummen sind festgesetzt. 

• Eine weitere Zweckbindung besteht für das Magdeburger Allee Fest, das Sommerkino 

sowie den Hopfenberg. 

Für die Vergabe im Rahmen der Allgemeinen Projektförderung wurde eine Projektfördersumme in 

Höhe von 407.334 € in den Ausschuss eingebracht. Diese Summe umfasst sämtliche 

förderfähigen Projekte, für die innerhalb der vorgegebenen Frist ein Projektförderantrag gestellt 

wurde. 

Gemäß der geltenden Förderrichtlinie ist darüber hinaus ein gesondertes Budget für 

Projektförderungen bis zu 500 € vorzuhalten. Die Antragsfrist endet am 31.08.2026. 

Unter Berücksichtigung dieser Rahmenbedingungen ergibt sich für das Projekt „Phoenix“ eine 

Förderung in Höhe von 8.000 €. Hiermit ist das für die Allgemeine Projektförderung zur Verfügung 

stehende Budget vollständig ausgeschöpft.  

 

Punkt 04  

Aufgrund der finanziellen Bindung der Allgemeinen Projektfördermittel können das Plattenstufen 

Festspiele nur mit 8.000 € gefördert werden. 

 

Fazit 

Der Drucksache kann nur mit den nachfolgenden Änderungen zugestimmt werden. 

 
 

 

Änderung des/der Beschlusspunkte aus Sicht der Stadtverwaltung: 

Änderungen fett 
 

01 

Für die kulturellen Projekte im Bereich der jährlichen Kulturförderung für 2026, werden die 

Fördermittel entsprechend Anlage 1 gemäß der Richtlinie der Landeshauptstadt Erfurt zur 

kommunalen Kulturförderung und vorbehaltlich der haushälterischen Voraussetzungen 

beschlossen.  

02 

Die Stadt Erfurt bekennt sich zum Phoenix Theaterfestival und den Plattenstufen Festspielen 

(2024) bzw. der "Platten InBetween” (2025) als Teil der Erfurter Stadtteilarbeit, als kulturelle Arbeit 

und Formate der kulturellen Teilhabe. 

03 

In diesem Zusammenhang wird die Stadtverwaltung beauftragt die Ausrichtung der Formate in 
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den Jahren 2026 und 2027 zu unterstützen. Eine auskömmliche und dauerhafte finanzielle 

Absicherung zur Umsetzung der Formate auf Grundlage des vom Stadtrat beschlossenen 

Haushaltes 2026/2027 liegt vor. Hier insbesondere aufgrund der geänderten HH-Stellen 

30040.71800 Zuschuss übrige Bereiche Kulturvereine inkl. PHOENIX. Die Unterstützung soll dabei 

ausdrücklich keine Reglungen zu personeller Unterstützung von Seiten der Kulturdirektion oder 

der Stadtverwaltung enthalten. 

 

04 (neu) 

Die Stadt Erfurt unterstützt in den Jahren 2026 und 2027 die Plattenstufen Festspielen bzw. 

"Platten InBetween” mit 17.000 Euro in 2026 und 25.000 Euro in 2027 8.000 Euro in 2026 und 

2027. 

 
 

Anlagenverzeichnis 

      

 

gez. Horn 
 

19.02.2026 
Unterschrift Amtsleitung        Datum 
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